
Anlage 1– Ablaufschema Beschaffung - Fließtext 

Hinweis zur Mittelanmeldung: 
In Zuge der Haushaltmittelanmeldung muss eine erste Markterkundung durchgeführt 
werden. Diese ergibt insbesondere mit Blick auf die Prüfung von Kriterien zur 
nachhaltigen Beschaffung wichtige Hinweise für die Beschaffungsstellen für die 
Planung der notwendigen Haushaltsmittel.  

1. 

Besteht bereits ein 
Rahmenvertrag? 

Für den übergreifenden Bedarf schließt das Personal- und 
Organisationsamt auf der Basis von Ausschreibungen 
Rahmenverträge ab.  

Welche Rahmenverträge es gibt, ist immer aktuell mit 
entsprechenden Ansprechpartnern im Intranet hinterlegt. 

Die bestehenden Rahmenverträge für Büromaterial, Papier 
und Büromöbel sind im städtischen WEB-Shop hinterlegt. 
Die Bedarfsstellen müssen ihren Bedarf direkt über den 
WEB-Shop abwickeln, sofern eine Anbindung vorhanden 
ist. Die Rechnungsabwicklung erfolgt direkt zwischen 
Bedarfsstelle und Lieferant. Gleiches gilt für den 
MediaPrint Webshop und Bücherbestellungen über die 
Literaturverwaltung im Intranet. 

Haben Sie Einkäufe, die sich ständig wiederholen? Dann 
könnte Ihnen vielleicht ein Rahmenvertrag die Beschaffung 
erleichtern. Bitte wenden Sie sich hier an die Zentrale 
Vergabestelle im Personal- und Organisationsamt.  

2. 

Handelt es sich um Waren, 
die ausschließlich über die 
vorgegebenen 
Organisationseinheiten (vgl. 
OR 046) beschafft werden? 

Außerdem gibt es übergreifende Leistungen, die 
grundsätzlich über eine zentrale Stelle zu beschaffen sind 
bzw. bereitgestellt werden. Die fachliche Zuständigkeit liegt 
bei der jeweiligen Organisationseinheit, die Zentrale 
Vergabestelle ist zwingend und unabhängig vom 
Anschaffungswert für das formelle Verfahren zu beteiligen.   

• Allgemeine Ausstattung (z.B. Mobiliar, Gardinen, 
Lampen, Teppiche, Büroausstattung, Büromaterial, 
Bücher, Aktenvernichtung, Namensschilder, Umzug 
etc.) 

• Fahrzeuge 
• Druckaufträge und Ausstattung der MediaPrint 

einschließlich Zubehör und Verbrauchsmaterial  
• Post- und Paketdienstleistungen 
• Informations- und Kommunikationstechnik: Hard- und 

Software inkl. Zubehör und Lizenzen, 
Schulungsmaßnahmen im Zusammenhang mit IT-
Projekten, EDV-Dienstleistungen (z.B. Beratungs-, 
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Wartungs- und Pflegeleistungen), 
Multifunktionsgeräte, Kopiergeräte, Drucker, Scanner, 
Kommunikationslösungen und -einrichtungen. 

• IT-Ausstattung (Hard- und Software) der Verwaltung 
in den Schulen (z.B. Schulsekretariat, Rektorat)  

3. 

Vergabeart und Unterlagen 

Wie werden 
Nachhaltigkeitsanforderungen 
im Vergabeprozess 
berücksichtigt? 

Für alle Vergaben sind grundsätzlich 
Nachhaltigkeitsanforderungen zu formulieren und zu 
berücksichtigen.  

Prioritär sind diese im Rahmen des 
Leistungsverzeichnisses, den Ausführungsbedingungen 
und/oder den Eignungskriterien zu berücksichtigen. Sollte 
dies nicht möglich sein, sind Nachhaltigkeitskriterien in den 
Zuschlagskriterien angemessen zu berücksichtigen, in der 
Regel zu mindestens 20 Prozent.  

Die Anlage 4 - Nachhaltigkeits-Checkliste muss ab einem 
geschätzten Auftragswert von 25.000 € netto an das Amt 
für Klimaschutz übermittelt werden. 

 
4. 

Liegt der geschätzte 
Auftragswert unterhalb von 
10.000 € netto? 

Direktvergabe (Direktkauf/Direktauftrag): 

Unter Berücksichtigung der Haushaltgrundsätze der 
Wirtschaftlichkeit (bestes Preis-Leistungsverhältnis unter 
Berücksichtigung qualitativer, umweltbezogener und 
sozialer Kriterien) und Sparsamkeit kann ein mündliches 
oder schriftliches Angebot von der Bedarfsstelle direkt 
angenommen werden (sofern die Leistung nicht unter 
Schritt 1 und 2 fällt). 

Der Auftrag darf nicht zeitlich oder inhaltlich aufgeteilt 
werden.  
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5.  

Liegt der geschätzte 
Auftragswert unterhalb von 
25.000 € netto? 

 Freihändige Vergabe/Verhandlungsvergabe bis 25.000 € 

Sofern die Leistung nicht unter Schritt 1 und 2 fällt, kann 
eine freihändige Vergabe/Verhandlungsvergabe durch die 
Bedarfsstelle erfolgen. 

Mindestens drei Bieter sind schriftlich zur schriftlichen 
Angebotsabgabe aufzufordern. Ab einem geschätzten 
Auftragswert von 10.000 € netto sind die vereinfachten 
Formblätter im Intranet zu verwenden. 

 Die Bieter müssen über die erforderliche Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit verfügen. Hierbei 
ist zu berücksichtigen, dass nicht immer die gleichen 
Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. 
Eine regionale Bevorzugung ist nicht zulässig. Das 
gesamte Verfahren ist von Beginn an schriftlich zu 
dokumentieren. 

Bei Bedarf erfolgt die Vergabe in Zusammenarbeit mit der 
Zentralen Vergabestelle im Personal- und 
Organisationsamt. Bitte legen Sie in diesem Fall einen 
Beschaffungsbeschluss über die verfügbaren 
Haushaltsmittel vor.  

6.  

Liegt der geschätzte 
Auftragswert zwischen 
25.000 € und 100.000 € 
netto? 

 

Verhandlungsvergabe ab 25.000€ bis 100.000 € 

Es sind der Zentralen Vergabestelle mindestens drei 
geeignete Bieter zu einer Angebotsabgabe mitzuteilen, 
welche die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit besitzen. Es soll zwischen den 
Unternehmen, die zur Abgabe eines Angebots oder zur 
Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert werden, 
gewechselt werden. 

 
7. 

Liegt der geschätzte 
Auftragswert unterhalb von 
221.000 € netto? 

Beschränkte Ausschreibung (ohne 
Teilnahmewettbewerb): 

Beschränkte Ausschreibungen erfolgen über die Zentrale 
Vergabestelle.  

Für die Ausschreibung wird 
ein Beschaffungsbeschluss der Bedarfsstelle benötigt. Für 

http://infoportal/cocoon/portal/portallink?id=274&doctype=Dokument&refModule=Richtext
http://infoportal/cocoon/portal/portallink?id=274&doctype=Dokument&refModule=Richtext
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die Leistungsbeschreibung ist grundsätzlich die 
Bedarfsstelle zuständig. 

Es sind der Zentralen Vergabestelle mindestens drei 
geeignete Bieter zu einer Angebotsabgabe mitzuteilen, die 
die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit besitzen. Es soll zwischen den 
Unternehmen, die zur Abgabe eines Angebots 
aufgefordert werden, gewechselt werden. 

Die Bedarfsstelle hat ihre Verfahrensschritte zu 
dokumentieren und zu begründen. 

Bei der beschränkten Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb ist eine nachträgliche 
Veröffentlichung des vergebenen Auftrags ab einem 
Auftragswert von 25.000 € erforderlich. Alternativ kann 
eine öffentliche Ausschreibung bzw. beschränkte 
Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb erfolgen.  

8. 

Liegt der geschätzte 
Auftragswert unter dem 
aktuellen EU-
Schwellenwert?   

Öffentliche Ausschreibung / Beschränkte 
Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb: 

Öffentliche Ausschreibungen und beschränke 
Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb erfolgen über 
die Zentrale Vergabestelle.  

Für die Ausschreibung wird ein 
Beschaffungsbeschluss von der Bedarfsstelle benötigt. Für 
die Leistungsbeschreibung ist grundsätzlich die 
Bedarfsstelle zuständig. Die Bedarfsstelle hat ihre 
Verfahrensschritte zu dokumentieren und zu begründen.  

9. 

Liegt der geschätzte 
Auftragswert über dem 
aktuellen EU-
Schwellenwert?   

Offenes Verfahren / nicht offenes Verfahren mit 
Teilnahmewettbewerb: 

EU-Ausschreibungen erfolgen über die Zentrale 
Vergabestelle.  

Für die Ausschreibung wird 
ein Beschaffungsbeschluss von der Bedarfsstelle benötigt. 
Für die Leistungsbeschreibung ist grundsätzlich die 
Bedarfsstelle zuständig. Die Bedarfsstelle hat ihre 
Verfahrensschritte zu dokumentieren und zu begründen. 

 

http://infoportal/cocoon/portal/portallink?id=274&doctype=Dokument&refModule=Richtext
http://infoportal/cocoon/portal/portallink?id=274&doctype=Dokument&refModule=Richtext
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Schritt für Schritt

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

Das Amt für Klimaschutz steht für die nachhaltigen Aspekte auf Anfrage beratend zur Verfügung.

Start 

Schritt 1 & 2

•Besteht bereits ein 
Rahmenvertrag (siehe
Intranet) ?

ODER

•Handelt es sich um 
übergreifende Leistungen 
(Waren, die ausschließlich 
über eine zuständige 
Organisationseinheit und die 
Zentrale Vergabestelle
beschafft werden)? 

(Siehe Anlage 1 OR 046 Schritt 
1 und 2)

Bedarfsermittlung

Schritt 3

•Ist eine Neubeschaffung 
erforderlich?

o Ist eine Alternative 
denkbar (z. B. Reparatur 
oder Tausch innerhalb der 
Stadtverwaltung, Miete, 
usw.)?

o Könnte man 
Beschaffungen reduzieren, 
wenn Produkte 
gemeinsam genutzt 
werden?

•Mengen kritisch hinterfragen

•Gebündelte Beschaffung, 
um bessere Preise auf dem 
Markt zu erzielen

•Bei Ersatzbeschaffung –
mögliche Verwendung der 
alten Produkte

•Welche 
Nachhaltigkeitskriterien 
sind für diese Produktgruppe 
relevant?

(Anhand Kriterienkatalog und 
Kompass Nachhaltigkeit)

Markterkundung

Schritt 4

•Welche Produkte sind 
verfügbar?

•Welche 
Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllen sie?

•Gibt es Gütezeichnen für 
das gesuchte Produkt, die 
den ausgewählten 
Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen?

Vergabeart

Schritt 5

•Direktvergabe (Direktkauf / 
Direktauftrag)

(Auftragswert nicht über 
10.000€ netto)

Unterlagen

Schritt 6a

• Einkauf der Waren mit 
Rahmenvertrag über den 
WEB-Shop, Media.Print 
Webshop und 
Bücherbestellungen über die 
Literaturverwaltung.

• Kontaktaufnahme mit der 
zuständigen
Organisationseinheit und der 
zentralen Vergabestelle bei 
übergreifenden Leistungen

Alternative umsetzen
oder

Mengen anpassen

•Freihändige Vergabe / 
Verhandlungsvergabe

(Auftragswert zwischen 1.000€ 
und 25.000€ netto)

•Wie hoch ist der geschätzte 
Auftragswert?

BESCHAFFUNG

Checkliste 
an

das AKS 

Bewertung der 
Angebote

Schritt 7

Mit oder ohne 
Bewertungsmatrix.

Bewertungsmatrix muss schon 
in den Unterlagen definiert 
worden sein.

• Ausschreibung (EU-weite oder 
nationale)

(Auftragswert über 25.000€ 
netto)

Ja

Checkliste 
als Hilfsmittel

Eine 
Alternative 
ist möglich

• Kriterien die den 
Auftragsgegenstand 
definieren, sind in der 
Leistungsbeschreibung als 
Mindest- oder 
Zuschlagskriterien 
aufgenommen.

•Die Eignungskriterien
stellen die grundsätzlichen 
Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit der Bieter. 

•Kriterien, die direkt mit der 
Ausführung des konkreten 
Auftrags zu tun haben, sind 
in den Ausführungs-
bedingungen definiert.

•Falls Benutzung 
Zuschlagskriterien oder 
Folgekosten, kann eine 
Bewertungsmatrix
eingesetzt werden.

Vergabeprozess

Schritt 6b

•Einbeziehung des Amts für 
Klimaschutz (Versand der 
Checkliste 5 Tage vor der 
Einbeziehung der zentralen 
Vergabestelle).

• Einbeziehung der zentralen 
Vergabestelle, und des 
Rechnungsprüfungs-
amtes.

Eventuell, Ausschreibung / 
Beschaffung als Beispiel in den 
Kompass Nachhaltigkeit 
einzutragen



 

OR 046 – Anlage 3 

Negativliste Beschaffung 

Die folgenden Produkte und Leistungen dürfen von der Stadt Konstanz grundsätzlich 
nicht beschafft werden, da sie nicht unseren Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. 

Lebenskreislauf 

• Geräte, die ausschließlich der Zubereitung von Heißgetränken 
dienen und deren Nutzung nur unter Verwendung einzeln oder 
mehrfach verpackter Lebensmittel möglich ist. Den hohen 
Bedarf an Verpackungsmaterial bis zur Nutzung des 
Endprodukts gilt es zu vermeiden.  

 

• Mineralwasser, Erfrischungsgetränke und alkoholische 
Getränke in Einwegverpackungen (mit Ausnahme von Sekt und 
Wein in Glasflaschen). Dies gilt auch für mit Pflichtpfand 
belegte Einwegverpackungen. Ausgenommen hiervon ist die 
Notfallversorgung von Einsatzkräften sowie Betroffenen, die 
von Fachbereichen mit Sicherheitsaufgaben beauftragt 
werden. Bei Veranstaltungen, bei denen die Bereitstellung von 
Getränken in Mehrwegverpackungen ein Sicherheitsrisiko 
darstellt, sollen die Getränke im Pflichtpfand Bechern serviert 
werden. 

 

• Einweggeschirr und Einwegbesteck in Kantinen und Mensen 
sowie bei Veranstaltungen. Ausgenommen hiervon ist die 
Notfallversorgung von Einsatzkräften sowie Betroffenen, die 
von Fachbereichen mit Sicherheitsaufgaben beauftragt 
werden. 

 

 

• Frischfaserpapier. Recyclingpapier mit der Auszeichnung des 
Blauen Engels für Recyclingpapier (DE-ZU 14a) sollte bevorzugt 
werden. In begründeten Ausnahmefällen und für spezielle 
Einsatzzwecke, kann Frischfaserpapier aus nachhaltiger 
Fortwirtschaft (FSC oder PEFC zertifiziert) zum Einsatz 
kommen. 

 
• Hygienepapier (Toilettenpapier, Papierhandtücher, 

Küchenrollen, Servietten, Kosmetiktücher, 
Papiertaschentücher), die nicht aus 100% Recyclingpapier 
bestehen und nicht mit dem Blauen Engel für Hygienepapiere 
aus Altpapier (DE-ZU 5) ausgezeichnet sind. 
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Umweltschutz - Gesundheit 
 

• Farbe auf Schwermetallbasis (Blei, Cadmium, Chrom VI und 
deren Verbindung). 
 
 
 

 
• Chlorabspaltende Reiniger (Hypochlorit und 

Dichlorisocyanurat) sowie Spülkastenzusätze und 
Lufterfrischer. 
 
 

 
• Produkte die Mikroplastik enthalten, insbesondere Wasch- 

und Reinigungsmittel sowie Kosmetika. Hand- und 
Hautschutzpläne sind auf Mikroplastikfreie Produkte 
umzustellen, sofern geeignete Alternativprodukte zur 
Verfügung stehen. 

 
• PVC, sofern geeignete Alternativprodukte zur Verfügung 

stehen. 
 
 

• Gentechnisch veränderte Lebensmittel 
 

Energie 

• Geräte zur Beheizung (ausgenommen notwendige Beheizung 
für Winterbaumaßnahmen) und zur Kühlung des Luftraums 
außerhalb von umschlossenen Räumen (z. B. „Gas-Heizpilze“, 
vergleichbare Elektrostrahler, Klimageräte): 

 
• Elektrische Geräte mit einer Energieverbrauchskennzeichnung 

(A-G) die in ihrer Produktgruppe nicht dem höchstmöglichen 
Energieeffizienzniveau entsprechen. 
Mögliche Ausnahme: Wenn die Forderung nach der höchsten 
Energieeffizienzklasse eines Produkts anderen 
Nachhaltigkeitskriterien wie z. B. der Lebensdauer 
entgegensteht oder das Produkt nicht in der Lage ist, 
notwendige technische Anforderungen zu erfüllen. In diesem 
Fall sollte die Energieeffizienzklasse des Produkts als 
Zuschlagskriterium definiert werden. 
 

• Strom, der nicht aus erneuerbaren Energien besteht: 
o Für die Stadt und Eigenbetriebe.  
o Für den Bieter, wenn es einen Bezug zum 

Ausschreibungsgegenstand gibt und die Forderung 
in Bezug auf die angefragte Leistung und den 
Bieterbetrieb auch verhältnismäßig ist. 

1 

2 

2 

2 

2 
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• Lampen oder Leuchtmittel, die keine LED-Lampen oder 
Energiesparlampen sind. 
 

• Laubbläser, die nicht elektrisch betrieben werden. Bis auf 
seltene Ausnahmen in Aufgabenfelder mit sehr seltenen 
Anwendungsfällen (Entladung vom Akku bei zu langer 
Lagerung, wegen seltener Anwendungen), für welche eine 
mechanische Alternativ nicht umsetzbar ist“. 
 

• Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (keine rein 
batteriebetriebene Fahrzeuge, Hybride und Fahrzeuge mit 
Brennstoffzelle). In einer Ausnahmesituation, dürfen 
Fahrzeuge beschafft werden, die mindestens die Abgasnorm 
Euro 6 einhalten.  

 

Umwelt- und Klimaschutz 
 

• Tropenholz und Holz aus Primärwäldern anderer Zonen, soweit 
einheimische Holzarten oder andere Materialien für den 
jeweiligen Zweck geeignet sind. 

 
• Holz und Holzprodukte, die nicht nachweislich aus legaler und 

nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen. Der Nachweis ist 
über das Zertifikat FSC, ein vergleichbares Zertifikat, oder 
durch Einzelnachweise zu führen.  
 
 

Sozialstandards 
 
• Die folgenden Produkte aus Entwicklungsländern, die nicht 

unter fairen Bedingungen (Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen) hergestellt wurden: 

 
o Landwirtschaftliche Importprodukte; z.B. Kaffee, Tee, 

Kakao, Reis, Zucker, Orangensaft, Rosen. Produkte 
ohne entsprechendes Zertifikat (z.B. Fairtrade, 
Mitgliedschaft des Unternehmens in der WFTO) dürfen 
nicht beschafft werden. 
 

Klimaschutz 

 

• Kühl- und Gefriergeräte (u.a. Kühlschränke, Speiseeistruhen 
und Verkaufsautomaten wie Flaschenkühler) und sonstige 
stationäre und mobile Kälte- und Klimaanlagen mit 
halogenierten Kältemitteln (sofern Alternativen 
marktverfügbar). 

 

FAIR TRADE 

2 

2 

2 

2 
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• Spraydosen (wie Kälte-, Reinigungs- oder Insektenspray) mit 
halogenierten Treibmitteln (wie R1234ze(E)). 

 
 

• Baustoffe, die teilhalogenierte und teilhalogenierte 
Fluorclorkohlenwasserstoffe (FCKW) enthalten oder unter 
Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden. 

 
 

• Multisplit/VRF-Klimageräte mit mehr als 10 Kilowatt 
Nennkälteleistung (hier kann alternativ auf Flüssigkeitskühler 
zurückgegriffen werden). 
i 

1 Bilder sind aus Pexels.com und sind frei zugänglich. 
2 Bilder sind aus Pixabay.com und sind frei zugänglich. 
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Nachhaltigkeits-Checkliste zur Einhaltung der Vergabeordnung 
unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien 
 
Ab 25.000 € netto des geschätzten Auftragswerts: Checkliste zum Ausfüllen und Abgeben an das 
AKS 

Name der Bedarfsstelle und Kontaktperson         
 
Name des Produkts / der Leistung         
 
Beschaffungsvolumen (netto)          

 1. Bedarfsermittlung: die neue Beschaffung ist erforderlich und keine andere Alternative ist 
möglich (Weiternutzung oder Reparatur des alten Produkts, Ausleihung des Produkts usw.). 

 
 2. Die Art des Verfahrens wurde festgelegt und die entsprechenden Ansprechpartner kontaktiert. 

(siehe OR 046) 
 
 3. Eine Markterkundung wurde durchgeführt. 

Aus dieser wurde festgelegt, dass die Nachhaltigkeitskriterien folgendermaßen eingebunden werden 
(mehrere Antworten möglich - Siehe die Dokumente "Hinweise und Erläuterung zu §8 OR 046" und 
"Kriterienkatalog für verschiedene Produktkategorien"): 
 
□ Anforderung an die Leistung    □ Auftragsausführung 

□ Zuschlagskriterien     □ Eignungserklärung 

 4. Folgende Nachhaltigkeitskriterien wurden in der Ausschreibung berücksichtigt (Mindest- oder 
Zuschlagskriterien): _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 5. Diese Beschaffung enthält keine Produkte aus der Negativliste (Anlage 3 der OR 046) 
 

6. Die Nutzungsdauer des Beschaffung-Gegenstandes beträgt mehr als drei Jahre UND wird 
weitere Kosten nach sich ziehen. □ Ja      □ Nein 

  Falls ja, wird empfohlen, in die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes nicht nur 
den Anschaffungspreis, sondern auch die Folgekosten einzubeziehen. 
  Hat die Bedarfsstelle sich für die Berechnung der Folgekosten entschieden? 

  □ 6a. Ja      □ 6b. Nein 
 
 7. Wann ist voraussichtlich die nächste ähnliche Beschaffung geplant? 

_______________________________________________________________ 
 

Falls die Punkte 4. oder 5. nicht angekreuzt werden können oder falls 6b. angekreuzt ist, bitte die 
Gründe dafür angeben. Gründe für die Abweichung bei Beschaffungsvorgängen: 
 □ Keine geeigneten nachhaltigen Produkte verfügbar, weil: 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 □ Keine nachhaltigen Produkte bzw. Verfahren im Rahmen vertretbarer Mehrkosten 
 beschaffbar  bzw. durchführbar, weil: 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 □ Sonstige Begründung für Abweichung/Nichtanwendung: 
 _______________________________________________________________________________ 


